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Vorwort zur 2. Auflage 

Der Band „Vollstreckungsrecht", dessen 1. Auflage in der Sammlung 
Göschen erschienen ist, wird nunmehr in der Reihe der de Gruyter 
Lehrbücher herausgegeben. Das ermöglicht mir unter Beibehaltung 
meiner im Vorwort zur 1. Auflage dargelegten Grundkonzeption eine 
etwas andere Gestaltung und erweitert zugleich den Adressatenkreis. 
Die Vermehrung der weiterführenden Hinweise ist insbesondere für 
Referendare und Studenten im fortgeschrittenen Studium gedacht. Zu-
gleich sollten mit der Wiedergabe von Formulartexten die Anschaulich-
keit und die Verbindung zur Rechtsanwendung gefördert werden. 

Im übrigen ist es mein Bestreben gewesen, dem neuen Gesetzesstand 
und der neuen einschlägigen Rechtsprechung und Literatur Rechnung 
zu tragen. Dabei konnte ich auch dankbar auf Anregungen aus Rezen-
sionen der 1.Auflage zurückgreifen. Das u.a. hat nicht nur zu Ergän-
zungen geführt, sondern nach erneutem Durchdenken zum Teil auch 
zur Änderung oder Modifikation meiner früheren Ansicht. Meinen 
Dank für diese Hinweise verbinde ich mit der Bitte um weiteren „kriti-
schen Kontakt". 

Mein besonderer Dank für die Mitarbeit an dieser Neuauflage ein-
schließlich der umfangreichen „technischen Details" gilt meinen Mitar-
beitern, insbesondere Frau Referendarin Jutta Bepler und Frau Referen-
darin Ute Kremer sowie den Herren Referendaren Ekkehard Heg-
manns und Dietmar Onusseit. 

Bonn, 1. 3. 1982 
Walter Gerhardt 



Vorwort zur 1. Auflage 

In der Zwangsvollstreckung geht es um die zwangsweise Durchsetzung 
materieller Rechte. Das Vollstreckungsrecht ist somit zivilprozessuales 
Verfahren und zugleich im besonderen Maße auf den Inhalt des mate-
riellen Rechts zugeschnitten. Darüber hinaus stellt die Vollstrek-
kungsmaßnahme als solche den Kulminationspunkt im Interessenkon-
flikt zwischen Gläubiger und Schuldner dar. Die Fixierung der Grenzli-
nie zwischen den schutzwürdigen Bereichen beider ist die Aufgabe, vor 
die das Vollstreckungsrecht Gesetzgeber, Rechtsprechung und Rechts-
wissenschaft stets aufs neue stellt. 

Anliegen des vorliegenden Buches ist es, das Verständnis für das Voll-
streckungsrecht zu wecken und zu fördern und die Notwendigkeit 
sowie die konkreten „funktionsbezogenen" Aufgaben der Zwangsvoll-
streckung aufzuzeigen. Dabei ging es mir im wesentlichen um die Sinn-
zusammenhänge innerhalb des Vollstreckungsrechts und um deren Be-
züge zum Zivilprozeß und zum materiellen Recht. Einzelfragen und 
spezielle Probleme sind nicht um der Vollständigkeit willen behandelt, 
sondern nur, soweit sie für das Gesamtverständnis sinnvoll oder exem-
plarisch bedeutsam erschienen. Weitere vertiefende Hinweise sind in 
den Fußnoten enthalten. 

Zielrichtung und Inhalt meiner Darlegungen bestimmen den „Adressa-
tenkreis" : Zu ihm gehören sowohl der Student, der sich erstmals dem 
Vollstreckungsrecht zuwendet, als auch der Fortgeschrittene, der sich 
die Sinnbezüge des Vollstreckungsrechts und dessen Zusammenhang 
mit dem materiellen Recht wieder vergegenwärtigen will. So gesehen 
müßte dieser Göschen-Band auch darüber hinaus für jede Ausbildung 
im Vollstreckungsrecht sowie für den Fachmann und den „interessier-
ten Laien" brauchbar sein. 

Diesen Wunsch verbinde ich mit dem herzlichen Dank: an meine Frau, 
die den Werdegang des Manuskripts begleitet und durch kritische Stel-
lungnahmen gefördert hat; an meine Assistenten, Herrn Norbert Vogt 
und Herrn Michael Adams, die sich um die inhaltliche Glättung und 
technische Betreuung des Manuskripts hochverdient gemacht haben. 

Bonn/Göttingen, im Februar 1974 
Walter Gerhardt 
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1. ABSCHNITT 

Funktion und Grundlage der Zwangsvollstreckung 
§ 1. Funktion und Bedeutung der Zwangsvollstreckung 

H. F. Gaul, Zur Struktur der Zwangsvollstreckung, RPfl. 1971, 1 ff, 41 ff, 81 ff; 
Henckel, Prozeßrecht und materielles Recht, 1970. 

I. Zur „Zweistufigkeit" der Rechtsverwirklichung 

Die Zwangsvollstreckung dient wie das zivilprozessuale Erkenntnis-
verfahren der Verwirklichung materieller Rechte. Während sich das 
Erkenntnisverfahren auch bei Leistungsklagen mit dem Ausspruch eines 
Leistungsbefehls begnügt, beispielsweise, daß der Beklagte an den Klä-
ger 1000,— DM zu zahlen oder ihm einen bestimmten Gegenstand her-
auszugeben hat, obliegt dem Vollstreckungsrecht die Aufgabe zu re-
geln, wie das im Erkenntnisverfahren zugesprochene Recht zwangs-
weise durchgesetzt wird, sofern der Verpflichtete seiner Leistungs-
pflicht trotz Verurteilung nicht nachkommt. Zivilprozessuales Erkennt-
nisverfahren und Zwangsvollstreckung führen also erst zusammen zu 
dem, was der Kläger mit seiner Leistungsklage erstrebt, der Durchset-
zung privater Rechte. 
Die hiermit zugleich angeschnittene Frage nach dem Zweck des Zivilprozesses 
ist seit alters in der Zivilprozeßlehre streitig1 ; während die herrschende Lehre zu-
mindest primär auf die Durchsetzung subjektiver Privatrechte abstellt2, sieht 
Rimmelspacher3 neben diesem unmittelbaren, realen Ziel des Zivilprozesses als 
dessen ideales, gewissermaßen institutionelles Ziel die Wahrung des Rechtsfrie-
dens. Für Pawlowski4 ist primäre Aufgabe des Prozesses die Bestimmung (Fest-
stellung) der subjektiven und objektiven Rechte, die ohne den Prozeß und das 
Urteil unbestimmt blieben und also der Fixierung bedürften. Nach Henckel5 

1 Vgl. aus jüngerer Zeit die Übersicht bei Henckel aaO. S. 48 ff. 
2 Siehe die Nachweise bei Henckel aaO. S. 50 FN 61; ferner H. F. Gaul, 

Zur Frage nach dem Zweck des Zivilprozesses, AcP 168 (1968), 27 ff, 46 ff; 
Jauernig, Materielles Recht und Prozeßrecht, JuS 1971, 329; Jauernig, Zivil-
prozeßrecht, 19. Aufl. 1981, § 1 , 2 und II; Pawlowski, Aufgabe des Zivilpro-
zesses, ZZP 80 (1967), 345. 

3 Zur Prüfung von Amts wegen im Zivilprozeß, 1966, S. 19 ff. 
4 AaO, vor allem S. 368; dagegen insbesondere Henckel und Jauemig aaO. 
5 AaO. S. 61 ff. 
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§ 1 1 2 § 1. Funktion und Bedeutung der Zwangsvollstreckung 

dient der Prozeß einer qualifizierten Rechtsausübung „im Verfahren vor dem 
Gericht und mit Hilfe des Gerichts". 
Wie man auch immer den Prozeßzweck im einzelnen versteht und welchem 
Aspekt man primäre Bedeutung zuspricht, keine Aussage kann zu dem Ergebnis 
gelangen, daß der Kläger mit dem — begehrten — Leistungsbefehl, dem Urteil 
des Erkenntnisverfahrens, bereits das erreicht hat, was er letztlich erstrebt: die 
Durchsetzung seines materiellen Rechts. 
Daß in derartigen Fällen nur Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren 
zusammen zum Ziele führen, bedeutet zugleich die Notwendigkeit 
zweier Verfahren. Diese Situation wird mit der Vorstellung der „Zwei-
stufigkeit der Rechtsverwirklichung" verdeutlicht. Eine derartige Auf-
gliederung der Rechtsverwirklichung in zwei verschiedene, im Prinzip 
voneinander getrennte Verfahren erscheint im wesentlichen aus zwei 
Gesichtspunkten gerechtfertigt: 
1. Beide Verfahren unterscheiden sich vom Gegenstand her: Im Er-
kenntnisverfahren geht es um die richterliche Kognition, also um die 
richterliche Entscheidung durch Anwendung des Rechts auf den nach 
der Verfahrensordnung relevanten Tatsachenstoff. Im Vollstreckungs-
verfahren geht es um die Realisierung des festgestellten Rechts, also um 
die Rechtsdurchsetzung im engeren Sinne. Rechtsfragen sind hier nur 
insofern maßgeblich, als es um die Beachtung der Verfahrensvorschrif-
ten geht. Bei der Rechtsdurchsetzung soll nicht verhandelt werden, son-
dern gehandelt6. Die unterschiedlichen Funktionen und die damit ver-
bundene andersgeartete Tätigkeit der jeweiligen Rechtspflegeorgane 
erfordern sowohl eine unterschiedliche Verfahrensgestaltung als auch 
eine andere Zuständigkeitsaufteilung. 
2. In zahlreichen Fällen erübrigt sich das auf ein Erkenntnisverfahren 
folgende Vollstreckungsverfahren. Das gilt erstens für alle klageabwei-
senden Urteile im Hinblick auf den geltend gemachten Anspruch7 , des-
sen Bestehen das Gericht verneint hat: Hier erübrigt sich eine Zwangs-
vollstreckung. Im Ergebnis ebenso verhält es sich bei den Feststellungs-
und Gestaltungsklagen: Oie. Eigentumsfeststellung kraft einer erfolgrei-
chen positiven Feststellungsklage bedarf keiner Vollstreckung. Selbst 
wenn Urteilsinhalt die beantragte Feststellung eines streitigen An-
spruchs ist, etwa daß dem Kläger gegen den Beklagten ein Anspruch in 
Höhe von 1000,— DM zustehe8, kommt eine Vollstreckung nicht in 

6 Rosenberg § 169, II 3 a, § 182 I; vgl. auch Gaul aaO. RPfl. 1971, 85 sub 
6, 87 f. 

7 Anders für die Kosten, siehe dazu unten § 4 II 2 a. 
8 Prozessual ist in derartigen Fällen besonders auf das Feststellungsinteresse 

abzustellen, das fehlt, sofern eine Leistungsklage möglich ist. Jedoch kann 
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I. Zur „Zweistufigkeit" der Rechtsverwirklichung § 1 I 2 

Frage : Der Kläger bestimmt mit seinem Antrag das Ziel des Prozesses 
(Dispositionsmaxime) ; stellt er keinen Leistungsantrag, ist es nur folge-
richtig, daß eine Zwangsvollstreckung zur Leistungserzwingung aus-
scheidet. Gestaltungsklagen schließlich bedürfen keiner Vollstreckung, 
weil die begehrte Rechtsgestaltung ohne weiteres — mit Rechtskraft — 
eintritt: 
Die Ehe ist mit Rechtskraft des Scheidungsuneils aufgelöst, S 1564 S. 2 BGB; die 
Unehelichkeit eines während der Ehe geborenen Kindes kann erst nach erfolg-
reicher Anfechtung und Rechtskraft dieses Urteils geltend gemacht werden, 
§§ 1593 BGB, 640h Z P O ; beim nichtehelichen Kind wird die Vaterschaft — 
außer durch („freiwillige") Anerkennung — nur durch Rechtskraft des entspre-
chenden „Feststellungsurteils" festgestellt, § 1600n BGB, vgl. auch §§ 641 k 
ZPO, 1600b Abs. 3 BGB; die Rechtswirkungen treten also aufgrund des Urteils 
ein, es handelt sich um ein Gestaltungsurteil. Die Klage auf Auflösung einer 
O H G aus wichtigem Grunde, § 131 Nr. 6 HGB, führt zu dem erstrebten Rechts-
erfolg gleichfalls erst bei Rechtskraft des Gestaltungsurteils; das ist zwar nicht 
ausdrücklich im Gesetz ausgesprochen, es ergibt sich jedoch aus der rechtlichen 
Funktion eines Gestaltungsurteils9. 

Auch Leistungsurteile führen nicht notwendig zur Zwangsvollstrek-
kung. Der Schuldner wird den Zwangseingriff im Regelfall zu vermei-
den suchen, weil er weitere Kosten scheut, die Vollstreckung meiden 
will oder weil es ihm tatsächlich nur um die Klärung einer zwischen ihm 
und dem Kläger kontroversen Rechtsfrage ging. 

Aus alldem folgt, daß es auch nicht notwendig ist, das Zwangsverfahren 
in das Erkenntnisverfahren einzubeziehen oder dieses jedenfalls so 
auszugestalten, daß es die zur Zwangsdurchsetzung erforderlichen 
Maßnahmen mit durchführen kann. In diesem Zusammenhang ist 
schließlich zu berücksichtigen, daß eine Verselbständigung des Vol l -
streckungsverfahrens — legislatorisch gesehen — die Möglichkeit bie-
tet, die Zwangsvollstreckung nicht nur aufgrund gerichtlicher Urteile 
zu betreiben, also nicht nur als Anhangsverfahren zu einem voraufge-
gangenen Erkenntnisverfahren, sondern auch auf anderer Rechts-
grundlage, aus anderen „Titeln". Entsprechendes sieht die Z P O in 

eine derartige Feststellungsklage „trotzdem" unter Berücksichtigung 
prozeßökonomischer Erwägungen statthaft sein (vgl. mit weiteren Recht-
sprechungsnachweisen BGH NJW 1972, 198), auch soll sie nach nahezu all-
gemeiner Meinung bei einer Klage gegen öffentlich-rechtliche Körperschaf-
ten ausreichen, weil hier mit einer Zahlung nach entsprechender Feststellung 
zu rechnen sei (vgl. etwa Jauernig, ZPR § 35, III 1); kritisch dazu meine 
Anm. in AP Nr. 8 zu BGB § 611 (Abhängigkeit). 

' Vgl. RGZ 123, 151: Es sei anerkannt, daß das Recht schaffende Urteil 
aus § 133 HGB erst mit der Rechtskraft wirke. 
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§ 1 11 1 § 1. Funktion und Bedeutung der Zwangsvollstreckung 

§ 794 vor, so daß schon deswegen eine Verselbständigung des Zwangs-
verfahrens sachgerecht erscheint. 

II. Zur Notwendigkeit eines staatlichen Zwangsverfahrens 
1. Das Erfordernis eines Verfahrens zur Durchsetzung materieller 

Rechte 
Die Notwendigkeit eines geregelten Verfahrens zur zwangsweisen 
Durchsetzung materieller Rechte veranschaulicht sich am besten an-
hand der Vorstellung, was wäre, wenn es kein derartiges Zwangsver-
fahren gäbe. Hier bietet sich erst einmal der Rückgriff auf die entspre-
chende Vorstellung beim Fehlen eines jeglichen zivilprozessualen Ver-
fahrens an: Stellte der Staat dem einzelnen nicht seine Gerichte zur 
Verfügung, um zweifelhafte Rechtsfragen unparteiisch und sachver-
ständig, also für die Betroffenen in akzeptabler Weise, prüfen zu las-
sen, so bliebe als Ausweg nur die Selbsthilfe. Das aber bedeutet letzt-
lich, daß die Rechtsverwirklichung vom Kräfteverhältnis abhinge. Der 
Schwächere und also „Rechtlose" wäre auf eine Umgestaltung des 
Kräfteverhältnisses bedacht, es träte an die Stelle einer Befriedungswir-
kung des im Verfahren erstrittenen Rechtsausspruches ein fortdauern-
des latentes Spannungsverhältnis. Konsequent zu Ende gedacht bedeu-
tet das nicht nur, daß das Recht seiner ordnenden und gestaltenden 
Funktion beraubt wäre: Das Recht wäre ganz aufgehoben, an seine 
Stelle träte die vom Kräfteverhältnis bestimmte Augenblicksentschei-
dung und „Regelung". 

Entsprechendes gilt auch für das Vollstreckungsverfahren. Zwar hinge, 
sofern es lediglich ein staatliches Erkenntnisverizhren gäbe, die Rechts-
feststellung nicht mehr vom Kräfteverhältnis ab: Jedoch würde die 
Durchsetzung des danach unbestreitbar festgestellten Rechts wieder-
um an der Kräfteverteilung scheitern können. Das Unterfangen, an 
die Stelle einer vom Kräfteverhältnis bestimmten Selbsthilfe die Rechts-
verwirklichung zu setzen, wäre auf halbem Wege stehengeblieben und 
damit völlig gescheitert. Zudem würde sich der Staat selbst desavouie-
ren, wenn er zwar zur Feststellung des Rechts ein rechtsstaatlich ausge-
formtes Verfahren zur Verfügung stellte, die Durchsetzung dieses Ho-
heitsaktes jedoch wiederum dem guten Willen oder der privaten Er-
zwingungsmöglichkeit überließe : Auch hier würde letztlich das Kräf-
teverhältnis dominieren. Im Grunde wäre wieder das Recht in Frage ge-
stellt, denn zum „Recht" gehört im Prinzip auch die Durchsetzbarkeit 
notfalls gegen den Willen des Verpflichteten10. Gegen eine Selbsthilfe 
10 Siehe zu dieser letztlich rechtsphilosophischen Frage, was Recht und des-

sen essentiale Bestandteile sind, mit weiteren Nachweisen Enneccerus-Nipper-
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II. Zur Notwendigkeit eines staatlichen Zwangsverfahrens § 1 II 2 

speziell bei der Rechtsdurchsetzung spricht ferner, daß dabei nicht ver-
bürgt ist, daß der sachgerechte Weg zu dem erstrebten Ziel eingeschla-
gen wird. Zwangsvollstreckung ist kein Mittel der Privatrache, sie darf 
nicht zum Tummelfeld verärgerter und darum gegebenenfalls schikanö-
ser Gläubiger ausarten. 
2. Die staatliche Monopolisierung der Zwangsvollstreckung 
Um die Selbsthilfe untersagen zu können und damit auch eine schika-
nöse Privatrache auszuschalten und um einem derartigen generellen 
Selbsthilfeverbot die erforderliche innere Legitimation zu verleihen, ist 
es erforderlich, daß der Staat dem im Erkenntnisverfahren als berech-
tigt Ausgewiesenen " ein besonderes Zwangsverfahren zur Rechts-
durchsetzung zur Verfügung stellt. Dieses Verfahren greift notwendi-
gerweise in die Sphäre des Vollstreckungsschuldners ein, indem es 
ohne Rücksicht auf dessen entgegenstehenden Willen das Erforder-
liche zur Befriedigung des Gläubigers gewährleisten muß. Diese Ein-
griffe können nicht dem einzelnen Gläubiger überlassen werden, selbst 
wenn Voraussetzungen, Inhalt und Ausmaß staatlich geregelt würden. 
Sie sind vielmehr Sache des Staates, dessen Zwangshandlungen unter 
dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit stehen. Zutreffend spricht man 
hier von dem Vollstreckungsmonopol des Staates. Nur dadurch läßt 
sich auch eine Privatrache wirksam ausschließen und jedenfalls in gewis-
sem Sinne garantieren, daß ein sachgerechter Weg zur Anspruchsbefrie-
digung gewählt wird. 
Die Monopolisierung der Vollstreckung beim Staat schließlich gewinnt 
unter sozialen Aspekten besondere Bedeutung. Bei der Zwangsvoll-
streckung eines Rechts lassen sich die Augen nicht vor der besonderen 
Situation des Schuldners verschließen. Zwangsdurchsetzung ist nicht 
nur erforderlich gegenüber dem böswilligen oder nur bummeligen 
Schuldner; sie findet auch gegenüber demjenigen statt, der nicht weiß, 
wie er den Anspruch seiner Gläubiger befriedigen soll: 
Dem Schuldner stehen nicht genügend Geldmittel zur Verfügung, um die Zah-
lungsforderung seines Gläubigers zu begleichen. Der Gedanke, Wertgegen-
stände zu veräußern oder seine Gehaltsforderung abzutreten, liegt ihm fern, je-
denfalls kann er sich dazu nicht entschließen. Vielleicht stehen ihm auch beide 
nicht zur Verfügung. Ein noch deutlicheres Beispiel mit einer besonderen Reali-
tätsbezogenheit stellt die Verurteilung zur Räumung von Wohnraum dar: Der 

dey, BGB-AT § 31, vor allem sub II; Zippelius, Das Wesen des Rechts, 4. 
Aufl. 1978, S. 40 ff. 

11 Entsprechendes gilt für den Inhaber eines sonstigen Vollstreckungstitels 
kraft der damit verbundenen Legitimation zur zwangsweisen Rechtsdurch-
setzung, siehe bereits andeutungsweise oben sub I 2 und ausführlich unten 
S 4 III. 
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§ 1 II 2 U . Funktion und Bedeutung der Zwangsvollstreckung 

Mieter weiß nicht, wohin er — gemessen an seinen finanziellen Möglichkeiten 
einerseits, an einem dringend erforderlichen Mindestwohnraum andererseits — 
umziehen soll. 

Dabei ist allerdings auch der Tatsache Rechnung zu tragen, daß der 
Gläubiger eine bestimmte Summe Geldes „von Rechts w e g e n " bean-
spruchen kann, daß er genauso Rückgabe seiner vermieteten Räume 
verlangen kann; auch hier können soziale Belange, etwa dringender 
Eigenbedarf, eine Rolle spielen. Grundsätzlich bleibt es Aufgabe des 
Vollstreckungsrechts, dem Gläubiger zur Durchsetzung seiner Rechte 
zu verhelfen. Zugleich und andererseits ist dabei jedoch — das ze igt das 
Beispiel der Wohnungsräumung ganz deutlich — auf die Situation des 
Schuldners Rücksicht zu nehmen. Auch eine Zwangsdurchsetzung fest-
gestellter Rechte muß der sozialen und in bestimmtem U m f a n g auch 
der wirtschaftl ichen Realität Rechnung tragen, beispielsweise daß es 
dem Schuldner nicht möglich ist, von heute auf morgen eine auch nur 
annähernd ausreichende und finanziell tragbare W o h n u n g zu finden. 
D a ß die Zwangsvollstreckung ausschließlich dem Staat eingeräumt ist, 
gibt die Gewähr für die Berücksichtigung der entsprechenden gesetzli-
chen Schutzvorschriften. 

Als Ausnahme von dem staatlichen Vollstreckungsmonopol werden gemeinhin 
die privatrechtlichen Selbsthilferechte nach §§229, 561, 859 BGB angeführt1 2 . 
Diese Fälle berühren sich jedoch allenfalls nur minimal mit der Vollstreckung als 
der gewaltsamen Durchsetzung bestimmter (Leistungs-)Ansprüche: Sofern die 
Selbsthilfe des § 229 BGB überhaupt zum Zwecke der Anspruchsdurchsetzung 
geübt wird, etwa bei Wegnahme einer Sache, ist sie nur als Vorstufe des Arrests 
zulässig, d. h. aber einer nur sichernden Maßnahme, die nicht bereits die Rechts-
durchsetzung enthält13. Das Selbsthilferecht des Vermieters und des unmittelba-
ren Besitzers bedeuten nicht Anspruchsrealisierung, etwa des Rechts aus § 861 
BGB, sondern Schutz des Pfandrechts bzw. des unmittelbaren Besitzes. Auch 
die §§ 904, 962 BGB sind nicht als Ausnahme vom Vollstreckungsmonopol zu 
verstehen: Weder beim Notstand des §904 BGB noch beim Bienenfolgerecht 
des § 962 BGB geht es um die „Verwirklichung eines Anspruchs" M. 
In gewissem Sinne liegt in dem Befriedigungsrecht des Besitzers für seinen Ver-
wendungsersatzanspruch nach § 1003 BGB und dem des Pfandgläubigers nach 
§ 1228 BGB ein Selbsthilferecht vor. Allerdings ist hier der Verwertende zu-
gleich — beim Pfandrecht jedenfalls im Regelfall — unmittelbarer alleiniger Be-
sitzer. Die Rechtsordnung gibt ihm die Befugnis, die fremde Sache zu seiner Be-
friedigung zu verwenden, sich also insoweit über das Eigentum des anderen hin-

12 Generell ohne Einschränkung Baumbach-Lauterbach-Hartmann, Einl. III 1 
A, S. 7; ferner Schänke-Baur § 1; Stein-Jonas-Münzberg, Anm. II vor § 704, 
Rdnr. 16, beide lediglich mit Hinweis auf § 229 BGB. 

13 So auch Gaul aaO. Rpfl. 1971, 1 (Einl.). 
14 So jedoch Baumbach-Lauterbach-Hartmann aaO. 
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III. Zwang und Duldungspflicht § 1 III 

wegzusetzen. Zwangsakte gegen den Schuldner selbst sind nicht erforderlich, 
der — wie dies beim rechtsgeschäftlichen Pfandrecht sehr deutlich ist — mit der 
Verwertung lediglich die rechtlichen Konsequenzen der kraft eigener Willenser-
klärung vollzogenen Pfandbestellung zu tragen hat. 
Auch die Verwertung von Sicherungsgut läßt sich nicht als Selbsthilfe bezeich-
nen: Sofern der SicherungseigentUmerbei einer Sicherungsübereignung mit Ver-
fallklausel das Sicherungsgut — atypischerweise — in Besitz hat, bedarf es kei-
nes Zwanges mehr. Enthält die für die Verwertung oder den Verfall maßgeb-
liche Sicherungsabrede lediglich die Befugnis zur Verwertung nach Pfandgrund-
sätzen 15, so gilt Entsprechendes wie dort. Wenn der Sicherungsgeber wie im 
Normalfall den unmittelbaren Besitz behalten hat, steht dem Sicherungseigentü-
mer kein eigenes Verwertungsrecht zu und also ohnehin kein Recht zur Selbst-
hilfe; hier bleiben notfalls nur Leistungsklage und staatliche Vollstreckung. 
Zu einer Anspruchsverwirklichung — allerdings auf dem Wege über ein Erfül-
lungssurrogat — führt die Aufrechnung, die als einziger Fall starke Parallelen 
zur Zwangsvollstreckung aufweist, so daß hier in der Tat als Ausnahme von dem 
Grundsatz des staatlichen Vollstreckungsmonopols von einer Befugnis zur 
Selbstexekution des Gläubigers gesprochen werden kann Der Gläubiger kann 
zwar nicht die geschuldete Geldleistung erzwingen, er kann sich jedoch befriedi-
gen durch Realisierung des in der Forderung liegenden wirtschaftlichen Wertes 
infolge der Verrechnung gegen die eigene Schuld17. Da diese Verrechnung ein-
seitig, also gegebenenfalls auch gegen den Willen des anderen erfolgt, spricht 
man hier häufig und zutreffend von einem Akt der „Selbstbefriedigung mittels 
Aufrechnung", einem Selbsthilfezugriff auf die Forderung des Gegners18 oder 
mit Bötticher von einer „Selbstexekution": Die Aufrechnung schließt also inso-
weit zugleich den Erfolg einer Zwangsvollstreckung ein. 

III. Zwang und Duldungspflicht 
Das Vollstreckungsrecht ermöglicht die zwangsweise Durchsetzung (in 
bestimmter Weise festgestellter) materieller Rechte gegen den Schuld-
ner. Es ist Grundlage für den Zwangseingriff in die Sphäre des Schuld-
ners und bestimmt die Voraussetzungen sowie Inhalt und Umfang der 

15 Vgl. dazu m. w. N. Gerhardt, Pfändungsschutz und Sicherungsübereig-
nung, JuS 1972, 696, 697. 

" So zutreffend und sehr anschaulich Bötticher, Die „Selbstexekution" im 
Wege der Aufrechnung und die Sicherungsfunktion des Aufrechnungsrechts, 
Festschrift für Schima, 1969, S. 95 ff; vgl. dazu m. w. N. Gerhardt, § 3 I in 
Athenäum — Zivilrecht I, S. 727 f. 

17 „Befriedigungsfunktion" der Aufrechnung, vgl. Bötticher aaO, der dane-
ben auch noch auf die Befreiungsfunktion und die Sicherungsfunktion der 
Aufrechnung hinweist. 

18 RGZ 80,· 30, 33 und 398f; 171, 215, 224; BGHZ 2, 300; BGH NJW 
1955, 339; Jauernig-StürnerBGB, 2. Aufl. 1981, § 387 Anm. 2; Reinh. Weber 
in BGB RGRK, 12. Aufl. 1976, vor S 387 Rdnr. 1. 
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§ 1 III § 1. Funktion und Bedeutung der Zwangsvollstreckung 

Vollstreckungsmaßnahme. Zwangsvollstreckungsrecht ist also öffentli-
ches Recht, auch wenn die Vollstreckung selbst der Durchsetzung pri-
vater Rechte dient". Geht man von dem Grundfall aus, daß die Voll-
streckung eines Urteils betrieben werden soll, und vergegenwärtigt sich 
also die Zweistufigkeit der Rechtsverwirklichung, so läßt sich sagen, 
daß dem materiellen Recht auf der ersten Stufe des Erkenntnisverfah-
rens Rechnung getragen wird; hier sind grundsätzlich die zivilrechtli-
chen Normen maßgebend. In der zweiten Stufe der Rechtsverwirkli-
chung, der Zwangsdurchsetzung, geht es jedoch um öffentlich-recht-
liche Gesichtspunkte. Hier ist von dem durchzusetzenden Recht selbst 
zu abstrahieren und auf allgemeine Kriterien für einen Zwangseingriff 
sowie auf spezielle Umstände des Einzelfalles abzustellen. Es macht ge-
rade die Bedeutung des Vollstreckungsrechts und dessen rechtlich-sitt-
lich und schließlich rechtspolitisch hochinteressanten, brisanten Gehalt 
aus, zu bestimmen, wie weit die Rechte des Gläubigers gegenüber einer 
zugunsten des Schuldners zu beachtenden Schutzsphäre zwangsweise 
durchzusetzen sind. Das ganze Spektrum der Bedeutung des Vollstrek-
kungsrechts vom sittlichen Kriterium bis zu Grundsätzen des Verfas-
sungsrechts und rechtspolitischen Wertentscheidungen zeigt sich etwa 
bei folgenden Fragestellungen : 

— Darf der Arbeitgeber den Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis auf 
Leistung der Arbeit vollstrecken, den Arbeitnehmer also mit Hilfe des 
Vollstreckungsrechts zur Arbeit zwingen? 

— Darf ich den völlig mittellosen Landstreicher, der in meinem Auto 
übernachtet und es durch Unachtsamkeit beim Rauchen in Brand ge-
setzt hat, zur Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses zwingen lassen, 
damit er Geld verdiene und damit die Schuld mir gegenüber be-
gleiche? 

— Ist es mit den Wertungen unseres Grundgesetzes vereinbar, die kin-
derreiche Familie, der wirksam gekündigt ist, „auf die Straße zu set-
zen" oder in ein wenig komfortables Asyl umzuquartieren? 
Wie verträgt es sich andererseits mit der Eigentumsgarantie des Art. 
14 GG, wenn der gerichtlich festgestellte Räumungsanspruch des ver-
mietenden Eigentümers unterlaufen wird? 

— Soll dem Schuldner gegenüber dem immerhin gerichtlich festge-
stellten Zahlungsanspruch eines Gläubigers ein Existenzminimum 
bleiben und in welcher Höhe? Hier ist neben dem Gläubiger- und 
Schuldnerinteresse zusätzlich auch das Interesse des Staates zu beach-
ten, dem der völlig kahlgepfändete Schuldner — u. U. samt Familie 
— als Fürsorgefall zur Last fiele. Andererseits stellt sich vom Gläubi-

19 Dazu und zum folgenden A. Biomeyer ZPR §1, II, der zugleich im 
Anschluß an Gaul{aaO. RPfl. 1971, 43 ff , 49 ff.) auf die Besonderheit der Zu-
gehörigkeit zur Rechtspflegeverweisi. 
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I. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Beteiligten § 2 1 

ger aus gesehen die Frage, ob der Staat auf Kosten des einzelnen 
Gläubigers Sozialpolitik treiben darf2 0 ; soll der Schuldner, sofern 
ihm — im Interesse des Staates — ein ausreichendes Existenzmini-
mum erhalten bleibt, um der Einsparung von staatlichen Fürsorgelei-
stungen willen, überspitzt formuliert, Kostgänger des Gläubigers 
sein, oder ist ein etwaiges Existenzminimum insofern nicht vom Staat 
selbst zu gewährleisten? 

Art und Weise, wie die Zäsur zwischen zwangsweiser Verwirklichung 
des Gläubigerrechts und Schutzbereich der Schuldnerpositionen gezo-
gen wird, lassen letztlich Rückschlüsse auf die gesellschaftliche Struk-
tur des Gemeinwesens und dessen Selbstverständnis ziehen. Es liegt auf 
der Hand, daß die wachsende sozialstaatliche Tendenz unseres Staates 
auch ihren Niederschlag im Vollstreckungsrecht finden muß.21 

Darüber hinaus sind hier auch Entwicklungen im technischen Bereich 
zu berücksichtigen, so etwa bei der Frage, ob dem Schuldner nur ein 
Radio oder auch ein Fernsehgerät zur Information belassen werden 
muß, ob insoweit also sein Schutz der Durchsetzung des Gläubiger-
rechts vorgeht. Schließlich kann in diesem Zusammenhang auch auf 
das sehr „moderne" Bestreben des Datenschutzes verwiesen werden. 

§ 2. Die Rechtsbeziehungen zwischen den an der 
Zwangsvollstreckung Beteiligten 

A. Blomeyer, Rechtskraft und Gestaltungswirkung der Urteile im Prozeß auf 
Vollstreckungsgegenklage und Drittwiderspruchsklage, 1965, AcP 165, 48 I f f ; 
Diitz, Der Gerichtsvollzieher als selbständiges Organ der Zwangsvollstreckung, 
1973; Gaul, Der Gerichtsvollzieher als organisationsrechtliches Stiefkind des 
Gesetzgebers, ZZP 87 (1974), 241 ff; Gilles, Vollstreckungsgegenklage, sog. 
vollstreckbarer Anspruch und Einwendungen gegen die Zwangsvollstreckung in 
zivilprozessualer und zivilistischer Prozeßbetrachtung, 1970, ZZP 83, 61 ff; 
siehe ferner die Literaturangaben zu § 1. 

I. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Beteiligten 
Zwangsvollstreckung ist weder Selbstzweck noch dient sie dem Schutze 
der staatlichen Autorität, etwa in dem Sinne, daß der Staat auf der 
Durchsetzung des im Urteil ausgesprochenen Leistungsbefehls besteht. 

20 Vgl. Henckel, Besprechung der 8. Aufl. des Lehrbuches von Schönke-
Baur und der 2. Aufl. von Baur, Fälle und Lösungen, 1971, ZZP 84, 447 ff, 
451. 

21 So etwa der durch das Sozialgesetzbuch — Allgemeiner Teil — (SGB) v. 
11. 12. 1975 in §§ 53—55 geregelte Vollstreckungsschutz für bestimmte So-
zialleistungen. 
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§ 2 1 1 § 2. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Beteiligten 

Die Vollstreckung ist an ihrem Ziel, dem materiellen Recht zur Durch-
setzung zu verhelfen, orientiert. Das Verbot einer Selbsthilfe untersagt 
dem Gläubiger nicht nur ein unmittelbares Vorgehen gegen den Schuld-
ner, es gebietet — wie dargelegt — zugleich, daß der Staat dem Gläubi-
ger staatliche Zwangsmittel zur Ver fügung stellt. Zum Verständnis die-
ser staatlichen Zwangsdurchsetzung privater Rechte sind die Rechts-
beziehungen in diesem Dreiecksverhältnis Gläubiger—Staat—Schuld-
ner darzulegen (sub I) und die von der Art und Weise der Zwangsdurch-
setzung abhängige Verteilung der Vollstreckungsaufgaben auf die ver-
schiedenen staatlichen Vollstreckungsorgane zu verdeutlichen (sub II). 
Da Zwangsvollstreckung die Durchsetzung privater Rechte durch 
staatlichen Zwang ist, kommt es aus der Sicht des auf die Vollstreckung 
angewiesenen Gläubigers darauf an, unter welchen Voraussetzungen er 
die zuständige staatliche Stelle zur Tätigkeit veranlassen kann. Aus der 
Sicht des Schuldners bedeutet die Anwendung staatlichen Zwanges 
einen Eingriff in die eigene — normalerweise geschützte — Eigentums-
und Freiheitssphäre : Hier geht es um die Voraussetzungen, unter denen 
der Staat eine Eingriffsbefugnis und — korrespondierend dazu — der 
Schuldner eine entsprechende Duldungspflicht hat. 

1. Das Antragsverhältnis 
Die Rechtsbeziehung zwischen dem Gläubiger und dem staatlichen 
Vollstreckungsorgan ist dadurch gekennzeichnet, daß die Zwangsvoll-
streckung kein von Amts wegen einzuleitendes Verfahren ist, sich insbe-
sondere nicht automatisch an ein vorausgegangenes Erkenntnisverfah-
ren anschließt. Die mit der Zweistufigkeit der Rechtsverfolgung1 um-
schriebene Notwendigkeit zweier selbständiger Verfahren bedeutet zu-
gleich, daß es, wie auch bei der Einleitung des Erkenntnisverfahrens, 
wiederum der Initiative desjenigen bedarf, um dessen Recht es geht: 
Diesem Erfordernis eines Antrags entspricht die Bezeichnung jener 
Rechtsbeziehung als „Antragsverhältnis"2 . 

Ähnlich wie im Erkenntnisverfahren, dessen Dispositionsmaxime den Grundsatz 
enthält: „Wo kein Kläger, da kein Richter", unterliegt auch das Vollstreckungs-
verfahren der Disposition des Gläubigers, die sich neben der Notwendigkeit 
einer besonderen Verfahrenseinleitung auch darin zeigt, daß der Gläubiger den 
Vollstreckungsauftrag jederzeit zurücknehmen kann, sofern die Vollstreckung 
noch nicht beendet ist. 

Siehe dazu oben §11 . 
Vgl. z. B. Schönke-Baur § 1, II 2. und 3. Die Terminologie ist uneinheit-
lich, ein einheitlicher Begriff ist weder im Gesez vorgegeben, noch scheint 
er praktisch erforderlich zu sein. 
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Liegen die gesetzl ichen Voraussetzungen der Vol lstreckung vor, so hat 
der Gläubiger gegen den Staat ein Recht auf die V o r n a h m e des Vol l -
streckungsakts. Dieser als subjektives öffentl iches Recht qualifizierbare 
„Vollstreckungsanspruch" 3 stellt sich ebenso wie beim Erkenntnisver-
fahren der Justizgewähranspruch4 als Ausformung des Rechtsschutz-
anspruchs dar5 . Daraus fo lgt zugleich, daß das durch den Vollstrek-
kungsanspruch gekennzeichnete Antragsverhältnis und damit die 
Rechtsbeziehung zwischen dem Gläubiger und dem Staat öffentl ich-
rechtlicher Natur ist. Hier ze igt sich eine weitere Übereinst immung mit 
dem zivilprozessualen Erkenntnisverfahren6 . T r o t z einer gewissen 
Parallele des Antragsverhältnisses zum Anspruch des einzelnen auf 
Erlaß eines Verwaltungsaktes ist die staatliche Vollstreckungstätigkeit 

3 So ζ. B. A. Blomeyer ZPR § 1, III, und Stein-Jonas-Münzberg, Vorbem. II 
vor § 704, Rdnr. 16. 

4 Vgl. BGHZ 37, 113, 120f (unter Berufung auf E. Schmidt, Lehrkommen-
tar zur StPO I RZ 8) : „Die Justizgewährungspflicht verpflichtet den Staat, 
Rechtspflegeorgane zur Verfügung zu stellen und den Gang des Verfahrens 
mit dem Doppelziel der Erreichung von Wahrheit und Gerechtigkeit zu re-
geln." . . . (Sie gewähr t ) . . . „keinen Anspruch auf eine Entscheidung, die von 
jedermann als wahr und gerecht anerkannt wird, sondern schafft nur das 
Recht darauf, daß die für die Entscheidung vorgesehenen Richter im vorge-
schriebenen Verfahren nach sorgfältiger Prüfung entscheiden, was nach 
ihrer richterlichen Überzeugung wahr und gerecht ist." 

5 Auch wenn der Inhalt des Rechtsschutzanspruchs heute wieder streitig ist 
(vgl. insbesondere A. Blomeyer, der ihn nicht nur in diesem mehr formalen 
Sinne verstanden wissen will, Zivilprozeßrecht § 1, III, S. 6 f ; Der Rechts-
schutzanspruch im Zivilprozeß, Festschrift für Bötticher, 1969, S. 61 ff; fer-
ner für Gestaltungsklagen etwa Schlosser, Gestaltungsklage und Gestaltungs-
urteil, 1966, S. 374 ff; — andererseits etwa Jauemig, Zivilprozeßrecht S 36 I 
und II; Rosenberg-Schwab, Zivilprozeßrecht § 3 sowie Schwab, Zur Wieder-
belebung des Rechtsschutzanspruchs, 1968, ZZP 81,412 ff; siehe auch als zu-
sammenfassende Übersicht jüngst Walter Herbst, Die Bedeutung des Rechts-
schutzanspruchs für die moderne Zivilprozeßrechtslehre, Diss. Bonn 1973), 
sind Rechtscharakter und Zielrichtung des Vollstreckungsanspruchs im we-
sentlichen unstreitig; vgl. jeweils m. w. N. A. Blomeyer a.a.O. AcP 165, 483, 
sowie VollstrR $ 1, III, S. 3; GaulaaO. RPfl. 1971, 2f, insbes. FN 20; Hen-
ckelaaO. S. 250f, 261 f; ebenso Bruns-Peters § 1, III 3, und Jauernig, § 1, IV, 
S. 3, allerdings mit dem Hinweis, daß diese Qualifizierung praktisch wenig 
bedeutsam sei. 

6 Einschränkend hinsichtlich der Zuordnung zum öffentlichen Recht aller-
dings Larenz, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1980, S. 4f, der das Prozeßrecht im 
Hinblick auf die bezweckte Durchsetzung privater Rechte als eigenes 
Rechtsgebiet neben dem öffentlichen Recht versteht. Dagegen bereits zutref-
fend Gaul aaO. Rpfl. 1971, 2 FN 3. 
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im übrigen Rechtspflege im Rahmen der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
und unterliegt als solche besonderen Regeln7. 
Der dem öffentlichen Recht zuzuordnende Vollstreckungsanspruch 
gegen den Staat ist scharf von dem vollstreckbaren Anspruch des Gläu-
bigers zu unterscheiden: Bei diesem handelt es sich um den materiell-
rechtlichen Anspruch, um dessen Durchsetzung willen die Zwangsvoll-
streckung betrieben wird. Als solcher ist er Grundlage der Zwangsvoll-
streckung, sofern die besonderen gesetzlichen (förmlichen) Vollstrek-
kungsvoraussetzungen erfüllt sind, kraft derer der Anspruch als voll-
streckbar ausgewiesen ist.8 

2. Das Eingriffsverhältnis 
Da sich Zwangsvollstreckung aus der Sicht des Schuldners als staatli-
cher Zwangseingriff darstellt, bedeutet das zugleich, daß auch diese 
Rechtsbeziehung notwendig dem öffentlichen Recht angehört9 und als 
,,Eingriffsverhältnis" streng am Grundsatz der Gesetzmäßigkeit auszu-
richten ist. Die einzelnen gesetzlichen Voraussetzungen dieses Ein-
griffs wie auch dessen Durchführungsmodalitäten sind als Inhalt des 
Vollstreckungsrechts in den gesetzlichen Vollstreckungsvorschriften 
geregelt. Diese allein entscheiden über die Rechtmäßigkeit des staatli-
chen Eingriffs, sind also etwa für die Frage eines Regresses gegen den 
Staat bei unrechtmäßiger Vollstreckung, § 839 BGB, Art. 34 GG l 0 , 
maßgeblich. Insoweit ist die Zwangsvollstreckung losgelöst von dem zu-
grunde liegenden zu vollstreckenden materiell-rechtlichen Anspruch, 
auch wenn der Vollstreckungsanspruch und der staatliche Zwangsein-
griff nur der Verwirklichung dieses materiellen Rechts dienen. Die 
Zwangsvollstreckung ist also in diesem Sinne „formalisiert". Unter die-
sem terminus technicus läßt sich im Grunde zweierlei begreifen: Da das 
Vollstreckungsrecht die Eingriffsvoraussetzungen normiert, ist auch 
die Zwangsvollstreckung, die aufgrund eines — z.B. infolge eines Ver-

7 Vgl. etwa Schönke-Baur § 1, II 3 und Fußn. 1; s. auch oben § 1 Fußn. 19. 
8 Sehr ausführlich dazu Rosenberg § 170, S. 883ff. Kritisch zum Begriff des 

vollstreckbaren materiellen Anspruchs, weil er nur zu der Unklarheit führe, 
neben dem materiellen Anspruch bestehe noch irgendeine materiell-recht-
liche Berechtigung des Gläubigers gegenüber dem Schuldner auf Unterwer-
fung unter die Vollstreckungsgewalt, Gilles aaO. S. 61 ff, 80. 

9 Grundlegend bereits RGZ (VZS) 82, 85, 86; ferner und allgemeiner, 
auch das Antragsverhältnis umfassend RGZ 128, 81, 85: die Zwangsvoll-
streckung gehöre als Staatstätigkeit in allen ihren Teilen ausschließlich dem 
öffentlichen Recht an. 

10 Z. B. BGH NJW 1959, 1775; A. Blomeyer ZPR μ ΐ ΐ ; weitere Nachweise 
bei Palandt-Thomas BGB § 839 Anm. 15, Gerichtsvollzieher. 
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fahrensfehlers — unrichtigen Urteils betrieben wird, rechtmäßig, so-
fern nur die (formellen) Vollstreckungsvoraussetzungen erfüllt sind. 
Dasselbe gilt, sofern der Schuldner seiner im Urteil ausgesprochenen 
Leistungspflicht inzwischen nachgekommen ist, die als Vollstreckungs-
grundlage dienende Urteilsausfertigung jedoch noch nicht entspre-
chend korrigiert oder eingezogen ist: Veränderungen hinsichtlich des 
der Vollstreckung zugrunde liegenden materiellen Anspruchs sind vom 
Schuldner im Vollstreckungsverfahren besonders geltend zu machen11; 
das jeweils mit der Vollstreckung befaßte Vollstreckungsorgan hat 
nicht die materielle Rechtslage zu berücksichtigen, sondern allein die 
Verfahrensvoraussetzungen12. 
Die Tatsache, daß das Eingriffsverhältnis in gewissem Sinne losgelöst 
von dem durchzusetzenden materiell-rechtlichen Anspruch einer spe-
ziell öffentlich-rechtlichen Eigengesetzlichkeit unterliegt, gibt den An-
satz für die Berücksichtigung bestimmter an der Menschenwürde wie 
auch an übergeordneten staatlichen Gesichtspunkten orientierter 
Schuldnerschutzvorschriften: Zwangsvollstreckung kann nach unserer 
Rechtsordnung nicht Rechtsdurchsetzung um jeden Preis bedeuten. So 
haben die Vollstreckungsorgane dem Schuldner etwa bei der Pfändung 
von Gehaltsforderungen das Existenzminimum zu belassen, §§ 850äff. 
Bei der Pfändung beweglicher Gegenstände sind bestimmte Sachen aus 
sozialen Gründen im öffentlichen Interesse unpfändbar, vgl. §811. 
Auch sollen Hausratsgegenstände, die für den Schuldner einen Ge-
brauchswert haben, jedoch bei der Verwertung nur einen minimalen 
Erlös bringen, nicht gepfändet werden, § 812 a. Die Verwertung (zuläs-
sigerweise) gepfändeter Gegenstände kann im Interesse des Schuldner-
schutzes vorläufig aufgehoben werden, § 813 a. Die Zwangsverwer-
tung unterbleibt, wenn bei der Verwertung nicht die Hälfte des gewöhn-
lichen Verkaufswerts erreicht wird, § 817 a Abs. 1, vgl. auch Abs. 2. 
Schließlich gewährt §765a als Generalklausel des Schuldnerschutzes 
die Möglichkeit, die Zwangsvollstreckung zu unterlassen bzw. wieder 
einzustellen oder zu beschränken, „wenn die Maßnahme unter voller 
Würdigung des Schutzbedürfnisses des Gläubigers wegen ganz beson-
derer Umstände eine Härte bedeutet, die mit den guten Sitten nicht ver-
einbar ist"13. 

" Siehe dazu unten, vor allem zu der Möglichkeit der Vollstreckungsgegen-
klage, § 15. 

12 Vgl. zur Vertiefung der Frage nach der Rechtmäßigkeit des Handelns der 
Vollstreckungsorgane A. Blomeyera&O. AcP 165, S. 483ff ; VollstrR $ 1, IV 
2 b; Henckel aaO. S. 236 ff. 

13 Vgl. dazu etwa Klaus Schreiber, Die Verschleuderung von Schuldnerver-
mögen (§ 817a ZPO), JR 1979, 236f f , und spezieller Schiffbauer, Soziale 

13 


